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Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäft igt sich mit der Problematik der systemati-
schen Fundierung des neuzeitlichen Rechtsdenkens, das den freien Willen 
zum Prinzip des Rechts erhebt, anhand seiner Ausgestaltungen bei Hobbes 
und Hegel.

Der Gegenstand der vorliegenden Untersuchungen besteht nicht in einem 
äußeren Vergleich beider Gestalten der Rechtsphilosophie. Einem solchen 
Unternehmen würde die wissenschaft liche Dignität fehlen. Die Rechtferti-
gung einer Fokussierung auf beide Gestalten erfordert einen Überblick über 
die Elemente und Entwicklungslinien des neuzeitlichen Rechtsdenkens, wie 
es im ersten Kapitel der Arbeit ausführlich dargestellt wird. Im Rahmen der 
Einleitung lässt sich provisorisch Folgendes andeuten. Die Formulierung 
und konsequente Ausgestaltung des neuzeitlichen Rechtsdenkens konstitu-
iert einen bewusstseins- und philosophiegeschichtlichen Zusammenhang. 
Seine Formulierung setzt eine Aufdeckung der Projektionen des vormoder-
nen Rechtsdenkens und die Entdeckung des immanenten Prinzips des freien 
Willens voraus. Bei Hobbes fi ndet man die erste radikale Formulierung des 
neuzeitlichen Rechtsdenkens. Seine Radikalität geht in späteren Ansätzen 
durch eine Vermischung mit vormodernen Denkformen verloren. Erst in 
Kants Vernunft recht und in Hegels Philosophie des objektiven Geistes voll-
zieht sich eine Stabilisierung des Hobbesschen Ansatzes und zugleich eine 
Korrektur seiner Insuffi  zienzen. Anhand einer Analyse beider Gestalten lässt 
sich die Problematik einer radikalen Formulierung und konsequenten Aus-
führung des neuzeitlichen Rechtsdenkens rekonstruieren. Das systematische 
Interesse an Hegels Rechtsphilosophie liegt außerdem in der Analyse des 
Begriff spotentials der Geistes- und Geschichtsphilosophie für eine adäquate 
Begründung den neuen Rechtsdenkens.

Die Annahmen, die für die Arbeit tragend sind, lassen sich auf folgende 
Weise formulieren: Die systematische Fundierung des neuzeitlichen Rechts-
denkens macht sowohl die Entwicklung eines spezifi schen Vernunft modells 
als auch die Erhebung des freien Willens nicht nur zum Prinzip des Rechts, 
sondern auch zum Prinzip der Rechtsentwicklungen notwendig. Die Ein-
beziehung der Geschichte in die immanente Logik des Rechts ist Prüfstein 
und zugleich Schlüssel für eine konsequente Ausführung des neuzeitlichen 
Rechtsdenkens. Aus Hegels Geistes- und Geschichtsphilosophie lässt sich ein 
adäquates Begriff sinstrumentarium für die erfolgreiche Bewältigung dieser 
Aufgabe gewinnen.
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Der Leser wird keine allgemeine Darstellung der Hobbesschen und der 
Hegelschen Rechtsphilosophie fi nden. Es werden vielmehr die grundlegen-
den Kenntnisse beider Th eorien vorausgesetzt. Der vorliegenden Arbeit liegt 
ein bestimmter Ansatz zugrunde. Die Untersuchungen zielen nicht nur auf 
die Prüfung der oben formulierten Annahmen. Sie beinhalten auch eine 
detaillierte Analyse der Aspekte, die zu einer konsequenten Ausgestaltung 
des neuzeitlichen Rechtsdenkens gehören: (1) die Ausbildung eines adäqua-
ten Begriff sinstrumentariums; (2) das Ringen um eine adäquate Antwort 
auf die konstitutiven Probleme dieses Rechtsdenkens und (3) die Systema-
tisierung der immanenten Logik des Rechts. Die Erörterung dieser drei Ele-
mente soll die immanenten Forderungen des neuen Rechtsdenkens off en
legen. 

Ad (1) Die Begründung und Ausgestaltung einer neuen Konstellation des 
Denkens macht die Herausbildung eines Begriff sinstrumentariums notwen-
dig, das für die Ausführung dieser Aufgabe angemessen ist. Dies gilt eben-
falls für die systematische Fundierung des neuzeitlichen Rechtsdenkens. Aus 
dieser internen Notwendigkeit erklärt sich einerseits, dass unterschiedliche 
Durchführungen des neuen Rechtsdenkens im Gebrauch ähnlicher gedank-
licher Mittel übereinstimmen. Z. B. spielt die Zeichentheorie eine Hauptrolle 
in der Hobbesschen und in der Hegelschen Rechtsphilosophie. Andererseits 
liegt sowohl die Schwäche als auch die Stärke einer jeden Durchführung in 
ihrer Begriffl  ichkeit. Z. b. verfügt der Hobbessche Ansatz nicht über adäquate 
Begriff smittel für die Begründung der Geltung derjenigen Pfl ichten, die not-
falls das Leben in Anspruch nehmen. Die Stärke des Hegelschen Ansatzes 
liegt nicht so sehr in seinen konkreten Ausführungen, als im enormen Poten-
tial des begriffl  ichen Instrumentariums, das Hegel in seiner Geistes- und 
Geschichtsphilosophie bereitgestellt hat.

Ad (2) Der Anstoß für die Entstehung des neuzeitlichen Rechtsdenkens 
ist ein gesellschaft liches Problem der Frühneuzeit. Die Projektionen vormo-
derner Denkweisen  – wie z. B. der »Wille Gottes« oder die von Gott geschaf-
fene Natur – verlieren ihre wirksame Kraft  für die Gestaltung und Stabilisie-
rung der Gesellschaft . Die Erfahrung der Unwirksamkeit dieser Projektionen 
ist die Voraussetzung für die epochemachende Entdeckung des immanen-
ten Prinzips des freien Willens. Die systematische Fundierung des auf dem 
freien Willen beruhenden Rechtsdenkens erfordert die Th ematisierung phi-
losophischer Probleme, die mit der Ausgestaltung des neuen Rechtsdenkens 
notwendigerweise verbunden sind, wie z. B. die Frage der Vereinbarkeit von 
Freiheit und Notwendigkeit, von Freiheit und Zwang, von subjektiver Frei-
heit und der geltenden Macht des Staates. Das Ringen um eine adäquate Ant-
wort auf solche philosophischen Probleme konstituiert einen philosophie-
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geschichtlichen Zusammenhang und kann insofern als Leitfaden für seine 
Rekonstruktion dienen. 

Ad (3) Das neue Rechtsdenken als konsequente Denkweise zu erreichen, 
erfordert die Systematisierung aller immanenten Vernunft strukturen, die die 
Sphäre des Rechts ausmachen. Die unterschiedlichen Ansätze müssen einen 
Leitfaden entwickeln, mit dem sich der Aufb au aller Stufen und Gestalten 
des freien Willens rekonstruieren lässt. Die sukzessive Bereicherung dieser 
Logik durch die Einbeziehung weiterer Vernunft strukturen ist eine Entwick-
lungslinie, an der sich eine Kontinuität zwischen den verschiedenen Durch-
führungen des neuzeitlichen Rechtsdenkens aufzeigen lässt. Der eigentliche 
Vernunft gehalt der philosophischen Wissenschaft  des Rechts besteht in einer 
Logik der gesellschaft lichen Institutionen. Der Terminus »Logik« ist bereits 
bei Hegel ein besetzter Begriff . Im Teil der Arbeit, der der Hegelschen Philo-
sophie gewidmet ist, wird die Logik des spezifi schen Gegenstandes, d. h. des 
sich als Recht objektivierenden Geistes dargestellt.

Die vorliegende Arbeit wird in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil widmet 
sich Hobbes’ »civil philosophy« als der ersten radikalen Formulierung des 
neuzeitlichen Rechtsdenkens; der zweite Teil beschäft igt sich mit Hegels Phi-
losophie des objektiven Geistes als einer reifen und konsequenten Ausgestal-
tung dieses Rechtsdenkens. Im Aufb au des Textes ist der spezifi sche Ansatz 
der vorliegenden Untersuchung erkennbar. Die Kapitel sind einzelne Unter-
suchungen, die sich auf die drei oben genannten Elemente der Entwicklung 
des neuen Rechtsdenkens konzentrieren: auf das Begriff sinstrumentarium, 
die philosophischen Probleme und die immanente Logik des Rechts.

Im Gegensatz zur vorherrschenden Beschäft igung der Forschung mit ein-
zelnen Gestalten der Rechtsphilosophie thematisiert die vorliegende Unter-
suchung sowohl die Aufgabe einer systematischen Fundierung des Rechts-
denkens, das den freien Willen zum Prinzip des Rechts erhebt, als auch die 
Kontinuität eines philosophiegeschichtlichen Zusammenhangs. Denn die 
radikale Formulierung und konsequente Ausführung des neuen Rechtsden-
kens lässt sich nicht mit einem Schlag gewinnen. Aus diesem Grund wer-
den hier Gestalten analysiert, die selten in eine systematische Verbindung 
gebracht werden. Hobbes- und Hegel-Forschung laufen im Wesentlichen 
getrennte Wege. Es spricht für sich, dass es in den Hegel-Studien nur einen 
Beitrag über den Zusammenhang von Hobbes und Hegel gibt, der allerdings 
nicht die Rechtsphilosophie behandelt, sondern die in die Jenaer Zeit fal-
lende Auseinandersetzung Hegels mit Hobbes im Zusammenhang der Aner-
kennungsproblematik. (HS 9) Erkennt man die philosophische Relevanz der 
systematischen Fundierung des neuen Rechtsdenkens und ihre Schwierig-
keiten, erhalten die neuzeitlichen Gestalten der Rechtsphilosophie eine neue 
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Dimension und kommen in einen neuen Zusammenhang. Im Gegensatz zur 
derzeitigen Dominanz einer Beschäft igung mit den Abstraktionen der Ethik 
und geschichtslosen Vernunft modellen sucht die vorliegende Arbeit Frage-
stellungen der Rechtsphilosophie zu analysieren und die Notwendigkeit der 
Einbeziehung der Geschichte in die immanente Logik des Rechts plausibel 
zu machen.



1. Elemente des neuzeitlichen Rechtsdenkens

Das neuzeitliche Rechtsdenken lässt sich auf folgende Weise charakterisie-
ren: Das Recht ist aus Prinzipien zu erklären, die in uns selbst liegen. Die 
Tätigkeit des freien Willens ist die letzte Quelle aller Rechtsverhältnisse. Das 
Recht ist ein Dasein des freien Willens. Die Geltung der Rechtsbestimmun-
gen erfordert die Setzung eines Daseins der Freiheit. Die Vernunft  des Rechts 
betrifft   nicht nur die Freiheitsbestimmungen, sondern auch die Funktionsbe-
dingungen ihrer Verwirklichung und Stabilisierung. Z. B. erfordern Geltung 
und Wirksamkeit der ideellen Unterscheidung zwischen Mein und Dein ei-
nen Aufb au von Momenten: Besitznahme, gegenseitige Anerkennung und Si-
cherung durch öff entliche Gewalt, durch Institutionen. Das Eigentumsrecht 
ist diese Zusammenwirkung von Vernunft bestimmungen und Wirklichkeits-
momenten. 

Die Erhebung des freien Willens zum Prinzip des Rechts erfordert die Ver-
abschiedung des vormodernen Rechtsdenkens, das sich anhand der folgen-
den Grundgedanken charakterisieren lässt:

(a) Der Pfl ichtgedanke: Die letzte Quelle aller Rechtsbestimmungen liege 
jenseits der Tätigkeit des Menschen, z. B. in Gott oder der Natur, sei es in der 
christlichen Auff assung der Natur als Schöpfung Gottes oder in der griechi-
schen Auff assung der Natur als Kosmos, als eine vorgegebene Ordnungs-
struktur. Da die rechtserzeugende Instanz nicht in uns, sondern jenseits liege, 
stehe der Mensch vor dieser übergeordneten Instanz ursprünglich in einem 
Verpfl ichtungsverhältnis. Dieser Primat der Pfl icht ist daher für das vormo-
derne Rechtsdenken konstitutiv: Alle Rechte und Pfl ichten sind in ihm über 
dieses ursprüngliche Verpfl ichtungsverhältnis zu gewinnen.

(b) Die Form des Vorhandenseins: Der Mensch stehe in einem Verpfl ich-
tungsverhältnis, das er vermeintlich vorfi ndet. Dieses Verpfl ichtungsverhält-
nis sei »natürlich« vorgegeben. Die menschliche Tätigkeit sei daher nicht der 
Rechtserzeugung fähig, denn die Quelle aller Rechtsbestimmungen liege jen-
seits ihrer Tätigkeit. Die Tätigkeit des Menschen solle daher lediglich in einer 
Abbildung vorgegebener Ordnungsstrukturen bestehen.

Der epochemachende Umbruch des Rechtsdenkens erfordert den Durch-
lauf bestimmter geschichtlicher Prozesse, durch welche die rechtserzeugen-
den Instanzen vormoderner Denkweisen ihre Glaubwürdigkeit und wirk-
same Kraft  verlieren:

(a) Wissenschaft sgeschichte: Die Herausbildung der neuzeitlichen Natur-
wissenschaft  hat eine radikale Transformation des Naturbegriff s zur Folge. 
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Die mechanistische Betrachtungsweise der Natur ist eine Kritik an einer 
Auff assung der Natur als einer Ordnungsstruktur, die ein Ziel, einen Plan 
oder eine Sanktion in sich trägt. Die Wirkung dieses Umbruchs lässt sich im 
Bereich des Rechts deutlich erkennen: Die Natur als »matter in motion« kann 
nicht mehr als eine rechtserzeugende Instanz betrachtet werden. Die Natur-
bestimmungen können nicht mehr als ursprüngliche Rechtsbestimmungen 
aufgefasst werden. Die letzte Quelle der Rechtsbestimmungen muss daher 
anderswo gesucht werden.

(b) Religionspolitik: In den konfessionellen Bürgerkriegen zeigt sich, dass 
die Religion ihr integrierendes und stabilisierendes Potential verloren hat. 
Durch diesen Lernprozess wird deutlich, dass die Funktionen der Erzeu-
gung und Erhaltung der Rechtsverhältnisse nur von Prinzipien geleistet wer-
den können, die in uns selbst liegen. Daher besteht dieser Lernprozess in 
einer Selbstverständigung des Geistes. Diese Problematik der frühneuzeitli-
chen Gesellschaft  ist der Anstoß für eine philosophische Refl exion über die 
Grundlagen des Rechts.

(c) Th eologie und Philosophie: Diese Prozesse haben zur Folge, dass 
bestimmte Gestaltungen des Gottesgedanken kraft los werden. Sie verursa-
chen eine weitere Verarbeitung des Gottesgedankens seitens der Th eologie 
und der Philosophie, denn ohne diese Umgestaltung würde der Gottesge-
danke seine Glaubwürdigkeit verlieren. Die Th eologie kann daher gegen die 
Forderungen der Gesellschaft  und Wissenschaft  nicht immun bleiben. Inso-
fern bilden diese Stationen der Wissenschaft s- und Rechtsgeschichte zugleich 
ein wichtiges Kapitel der Geschichte der Th eologie und der Religion.

Diese in sich irreversiblen Prozesse haben die Herausbildung einer neuen 
Konstellation des Denkens zur Folge. Die Ausdiff erenzierung zwischen dem 
vormodernen und modernen Rechtsdenken lässt sich anhand der folgenden 
Grundgedanken gewinnen:

(1) Der Freiheitsgedanke: Das Recht ist aus immanenten Prinzipien zu 
erklären. Das Recht ist ein Produkt der menschlichen Tätigkeiten. Das Recht 
ist immer ein Recht des Menschen. Die objektivierende Tätigkeit, die für das 
Recht spezifi sch ist, ist die Freiheit. Die Produktion der Rechtsverhältnisse 
ist aus der Spontaneität des freien Willens zu erklären. Die Freiheit des Men-
schen ist das »Innerste« (d. h. die Subjektivität qua Tätigkeit), aus der die 
gesamte Sphäre des Rechts fl ießt. Die Tätigkeit des Willens lässt sich nicht, 
wie sich in der Untersuchung zeigen wird, auf ein »empirisches Wollen« redu-
zieren, denn sonst würde man die »vorhandenen« Instanzen der vormoder-
nen Denkformen durch die »vorhandene« Wirklichkeit des Menschen (seine 
»Naturtriebe«) ersetzen und in der Konstellation des vormodernen Rechts-
denkens bleiben. Die Tätigkeit des Willens hat als Freiheit, als eine besondere 
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Weise des Denkens einen logischen und vernünft igen Charakter. Die Ambi-
valenz des Terminus »Wille« ist nicht zufällig, denn sie bringt die spezifi sche 
Entfaltungsform der Freiheit zum Ausdruck, die für die Gestalt des Rechts 
konstitutiv ist: Die objektivierende Tätigkeit des Willens produziert einer-
seits als eine besondere Weise des Denkens eine machthabende Allgemein-
heit. Ohne die Verwirklichung der besonderen Interessen ist die immanente 
Logik bzw. der Vernunft gehalt der Freiheit nicht durchsetzungsfähig. 

(2) Der Primat des Rechts: Während sich das vormoderne Rechtsdenken 
durch den Verpfl ichtungsgedanken (durch den Primat der Pfl icht) charakte-
risiert, ist der Primat des Rechts für die neuzeitliche Konstellation des Den-
kens konstitutiv. Der freie Wille ist die einzige Instanz, die der Rechtserzeu-
gung fähig ist und kann als solche nicht rechtlos sein. Die Freiheit ist auf-
grund ihrer rechtserzeugenden Funktion das einzige Faktum, das zugleich 
ein ursprünglich, bedingungslos Berechtigtes darstellt. Aus dieser in sich 
berechtigten Instanz fl ießt die gesamte Sphäre der Pfl ichten und der relati-
ven Rechte. Diese ursprüngliche Berechtigung lässt sich nicht mehr – weder 
logisch noch politisch – von der Erfüllung einer Pfl icht abhängig machen. 
Dieser Primat des Rechts, der eine basale Bestimmtheit des neuzeitlichen 
Rechtsdenkens ausmacht, ist nicht mit einer falschen rechtspolitischen 
Vorstellung zu verwechseln, deren Resultat eine infl ationäre Spirale in der 
Reklamation beliebiger Rechte ist. Solche Reklamationen gehören jedoch zur 
Sphäre der relativen Rechte, der Positivierung, und haben daher nichts mit 
der systematischen Fundierung des neuzeitlichen Rechtsdenkens im Bereich 
der Philosophie zu tun.

(3) Die Form des Geltens: Während das vormoderne Rechtsdenken die 
Seinsweise des Rechts durch die Form des Vorhandenseins begreift , fasst das 
neuzeitliche Rechtsdenken sie durch die Form des Geltens auf. Die Geltung 
ist eine von der menschlichen Geistigkeit produzierte Gestalt. Die Form des 
Geltens enthält die zwei folgenden Dimensionen: 

(a) Die Urheberschaft  ist die erste Bedingung der Geltung der Rechtsver-
hältnisse. Die Allgemeinheit des Rechts kann nur durch die Setzung eines 
allgemeinverbindlichen Willens gewonnen werden: »authoritas, non veritas 
facit legem« (OL 3.202).

(b) Die Geltung der Rechtsgestalten betrifft   nicht nur ihre Positivierung, 
sondern auch eine dem Rechtsbegriff  angemessene Gestaltung. Diese begriff s-
gemäße Verwirklichung ist die zweite Bedingung der Geltung der Rechtsver-
hältnisse. Dies ist eine konsequente Folge eines Rechtsdenkens, dessen Ver-
nunft gehalt sowohl die Rechtsbestimmungen (qua Freiheitsbestimmungen) 
als ihre Verwirklichung betrifft  . Der Vernunft begriff , mit dem eine Th eorie 
operiert, bestimmt die Auff assung dieser Angemessenheit. Fasst man z. B. die 
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Vernunft  als eine schon verwirklichte und sich weiter entfaltende Vernunft  
auf, erfordert die Geltung einer Rechtsgestalt auch eine Angemessenheit, 
eine Vereinbarkeit mit den geschichtlichen Denkformen einer Gesellschaft . 
Die Geltung vernünft iger Rechtsgestalten ist jedoch nur möglich, wenn die 
Gesellschaft  bestimmte Prozesse durchlaufen hat. 

Die systematische Fundierung der Auff assung des Rechts als Dasein des 
freien Willens erfordert eine Kritik sowohl am Rechtspositivismus als auch 
am Natur- und Vernunft recht, wie sich anhand der folgenden Punkten zei-
gen lässt: (1) Im Unterschied zum Rechtspositivismus enthält das Prinzip 
des freien Willens einerseits ein kritisches Potential. (2) Die Erhebung des 
freien Willens zum Rechtsprinzip vermeidet andererseits die Projektionen 
des Natur- und Vernunft rechts.

Ad (1) Das kritische Potential des Prinzips des freien Willens: Die oben for-
mulierte Andeutung der basalen Bestimmungen der Form des Geltens zeigt 
den Unterschied zwischen diesem Rechtsdenken und dem Rechtspositivis-
mus. Zu Recht behauptet der Rechtspositivismus, dass die Normen immer 
eine Setzung der Menschen sind. Der Rechtspositivismus vermeidet die 
Schwierigkeiten eines juristischen Dualismus, der für das Natur- und Ver-
nunft recht konstitutiv ist, indem er die ideelle »Seite« des Rechts leugnet. 
Die Form des Geltens betrifft  , wie gesagt, nicht nur die Form, in einem Staat 
tatsächlich zu gelten. Die Form des Geltens schließt auch eine begriff sge-
mäße Verwirklichung ein. Ohne eine minimale Angemessenheit zwischen 
einer Rechtsgestalt und dem Rechtsbegriff  vollzieht sich ein Umschlag von 
der Normativität zur Faktizität, von der Geltung zur Macht und Gewalt: Das 
Rechtsinstitut der Sklaverei ist daher in allen Gesellschaft en eine unvernünf-
tige und daher ungerechte Gestaltung des Rechts. Das Rechtsdenken, das den 
freien Willen zum einzigen Prinzip des Rechts erhebt, umfasst sowohl die 
ideellen Bestimmungen des Rechts als auch ihre Verwirklichung, ihre Gestal-
tung. Insofern enthält dieses Rechtsdenken ein kritisches Potential. Deswe-
gen lässt sich dem Prinzip des freien Willens die Gestaltung der Rechtswirk-
lichkeit zutrauen. Der freie Wille ist das Prinzip des Rechts nicht nur deshalb, 
weil alle Rechtsgestalten aus der Freiheit fl ießen, sondern auch, weil der freie 
Wille sich auf seine eigene Freiheit richtet. Die Tätigkeit des Willens ist, mit 
Hegel formuliert, sowohl die Selbstbestimmung als auch dieses »Zusichkom-
men« der Freiheit. Die Freiheit ist ein immanentes Ziel des Willens. Der »sich 
selbst wollende Wille« ist das Prinzip des Rechts.

Ad (2) Der Abschied von den Projektionen des Natur- und Vernunft rechts: 
Diese Rechtfertigung des kritischen Potentials des Prinzips des freien Willens 
muss nicht die Aporien des Naturrechtsdenkens wiederholen, welche sich 
einerseits als Widersprüche und Kollisionen aufgrund der Herausbildung 
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eines juristischen Dualismus (Naturrecht und positives Recht) und ande-
rerseits als Projektionen des Natur- und Vernunft rechts zeigen. Das berech-
tigte Moment des Naturrechtsdenkens ist die Auff assung des Rechts als Ver-
nunft . Die Vernunft  ist ein Prinzip, das in uns liegt, aber der Vernunft begriff , 
mit dem das Naturrechtsdenken operiert, ist eine Projektion, eine Entäuße-
rungsgestalt der Vernunft , die die Form des Vorhandenseins hat: Nach dieser 
Vorstellung verfügt der Mensch über eine angeborene Fähigkeit (die »recta 
ratio«), mittels derer er übergeordnete Vernunft strukturen erkennen kann, 
z. B. die »vorhandene« Verbindlichkeit der Natur- und Vernunft gesetze, 
einen »vorhandenen« Staatsgedanken. Das Naturrechtsdenken verabsolutiert 
die Dimension des Rechts, die gerade der Rechtspositivismus leugnet: die 
ideelle Seite des Rechts. Das naturrechtliche Denken umfasst nicht die Funk-
tionsbedingungen der Verwirklichung und Stabilisierung des Rechts. Diese 
reelle Seite des Rechts wird auf die Abbildung einer vorgegebenen Ordnungs-
struktur reduziert. Die metaphysikkritische Transformation des Naturrechts 
in Vernunft recht bleibt aber auch mit vielen Aporien des Naturrechtsden-
kens behaft et, denn sie ist eine Abstraktion, die jenseits der geschichtlichen 
Verwirklichung der Rechtsbestimmungen existiert. Das Prinzip des freien 
Willens kann diese Aporien vermeiden, weil die Tätigkeit der Subjektivität 
auf beiden Seiten des Rechts steht: Der freie Wille ist die Geistigkeit, die in 
die Wirklichkeit tritt. Sie begreift  in sich sowohl die Freiheitsbestimmun-
gen als auch die internen »Gesetzmäßigkeiten« ihrer (geschichtlichen) Ver-
wirklichung. Dieses Rechtsdenken vermeidet die Widersprüche sowohl eines 
reduktionistischen Monismus (Rechtspositivismus) als auch eines Dualismus 
(Naturrechtsdenken) durch ein Modell, das beide Seiten des Rechts, ideelle 
und reelle, vereinigt: Der Inhalt dieses Modells ist eine Produktionslogik, 
eine immanente Logik der Verwirklichung der Freiheit. Jenseits dieser pro-
duktiven Tätigkeit »gibt« es keine Verbindlichkeit, sondern die Produkte der 
Tätigkeit des Menschen »gelten« nur als eine begriff sgemäße Verwirklichung 
der Freiheit.

Anhand der Diff erenz zwischen dem vorneuzeitlichen und neuzeitlichen 
Rechtsdenken lässt sich erkennen, worin dieser epochemachende Umbruch 
des Rechtsdenkens besteht. Er besteht in einer Umkehrung des Begrün-
dungsgangs, genauer formuliert: in einer Umorientierung vom Primat der 
Pfl icht zum Primat des Rechts. Anhand dieses Prozesses lässt sich erken-
nen, inwiefern eine Th eorie, die in der Neuzeit entstanden ist, eine kon-
sequente Durchführung des neuzeitlichen Rechtsdenkens gewonnen hat: 
Spielt der Verpfl ichtungsgedanke eine eminente Rolle in der Begründung 
der Rechtsverhältnisse, bleibt diese Th eorie mit vormodernen Denkformen 
behaft et.




